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Die Reisebulro-Sicherungsverordnung regelt die Erstattung bezahlter Betrage und die Auf-
wendungen fir die Riuckreise eines Urlaubers bei einer Pauschalreise im Falle der Insolvenz
eines Veranstalters. Die Meldung uber die Absicherung erfolgt an das Ministerium. Das ent-
sprechende Formblatt kann vom Internet
www.bmwa.gv.at/BMWA/Service/Reiseveranstalter/default.htm heruntergeladen werden.
Die Bestimmungen im BGBI. 11/10/98 und BGBI. 11/316/99 werden mit BGBI. 11/563/03 ab
1.1.2004 wie folgt geandert.

1. Die Verordnung gilt fur Veranstalter von Pauschalreisen mit Standort in Oster-
reich.

2. Der Veranstalter hat sicherzustellen, dass dem Reisenden die bereits entrichteten
Zahlungen sowie die notwendigen Aufwendungen fir die Rickreise erstattet wer-
den.

3. Ein Abwickler muss zur Verfiigung stehen, der einen Firmensitz im Inland hat und

taglich 24 Stunden erreichbar ist. Die Anspriiche der Reisenden sind aber nur dann
zu befriedigen, wenn diese innerhalb von 8 Wochen ab Eintritt des Insolvenzfalles
beim Abwickler anmeldet werden.

4. Die Abdeckung des Risikos kann entweder durch eine Versicherung, durch eine
unwiderrufliche und abstrakte Bankgarantie oder durch eine Garantieerklarung ei-
ner Korperschaft 6ffentlichen Rechts erfolgen.

5. 8 4. (1) Die Versicherungssumme hat unter Bedachtnahme mindestens zu betragen:

1. Bei Veranstaltung von Pauschalreisen, die Beférderungen mit Flugzeugen, Li-
nienverkehr oder mit Schiffen im Linienverkehr oder ausschlief3lich Beforderun-
gen mit Bus oder Bahn oder keine Beforderungen beinhalten, bei einem Umsatz
aus der Veranstaltertéatigkeit im vorangegangenen Wirtschaftsjahr
a) bis 220.000 Euro, 18.100 Euro, ab 1. Janner 2005 20.000 Euro, sofern eine
firmenbuchmafiig gezeichnete Aufstellung samtlicher Pauschalreisesatze
des Vorjahres (Reisedatum, Rechnungsnummer, PAX- Zahl und Rechnungssum-
me) unter Anschluss der Ausschreibungsunter- lagen erfolgt,

b) dber 220.000 Euro oder wenn der Nachweis nach lit. a nicht erbracht wird,
8 vH des Umsatzes, jedenfalls jedoch 72.600 Euro, wobei die jeweils ho-
here Versicherungssumme einzudecken ist.

2. Bei Veranstaltung von Pauschalreisen, die Beférderungen mit Flugzeugen im
Charterverkehr oder mit Schiffen im Charterverkehr beinhalten, 10 vH des Um-
satzes aus der Veranstaltertatigkeit im vorangegangenen Wirtschaftsjahr, jeden-
falls jedoch 363.000 Euro, wobei die jeweils héhere Versicherungssumme einzu-
decken ist; fur Chartereinzelfliige bestimmt sich die Absicherung nach Z 1, so-
fern dem Bundesministerium fir Wirtschaft und Arbeit rechtzeitig ein Nachweis
Uber die Zahlung des Charterfluges vor Durchfiihrung des Fluges vorgelegt wird.

3. Bei Pauschalreisen, die Leistungen beinhalten, auf die unterschiedliche Prozent-
satze gemal Z 1 und 2 zur Anwendung kommen, bestimmt sich die Versiche-
rungssumme nach den Anteilen der einzelnen Leistungen am Gesamtumsatz.

Wirtschaftskammer Salzburg, Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg,
T 0662/8888-249, F 0662/8888-586, E tourismus@wks.at, www.wks.at/tourismus


http://www.bmwa.gv.at/BMWA/Service/Reiseveranstalter/default.htm

Reisebiiro Versicherungsverordnung - die wichtigsten Regelungen 3/3

10.

Bei Zukauf von Charterplatzen von einem anderen Reiseveranstalter bestimmt sich
die Absicherung des zukaufenden Reiseveranstalters nach Abs. 1 Z 1, sofern nicht
mehr als 5 vH der im Wirtschaftsjahr abzuwickelnden Paxen durch einen derartigen
Zukauf erfolgen, andernfalls nach Abs. 1 Z 2. Das Uberschreiten dieses Prozentsat-
zes ist dem Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit umgehend zu melden.

Bei gemischten Pauschalreisen kann eine Aliquotierung nach den Anteilen der ein-
zelnen Leistungen im Gesamtumsatz erfolgen.

Ubernimmt der Veranstalter Kundengelder als Anzahlung in Héhe von mehr als 10 %
des Reisepreises friher als zwei Wochen vor Reiseantritt, erhéhen sich die Versiche-
rungssummen laut Pkt 5 jeweils um 2 Prozentpunkte.

Wenn die Teilnahme an einer Versicherungsgemeinschaft der Veranstalter gemal § 8
nachgewiesen wird, betragen die Mindestversicherungssummen in den Fallen des
Abs. 1 Z 1 lit. a und b 18.100 Euro, ab 1. Janner 2005 20.000 Euro, und in den Féllen
des Abs. 1 Z 2 erster Halbsatz 72.600 Euro.

Frihbucherbonus:

Kundengelder als Anzahlung in Héhe von mehr als 10 % des Reisepreises und friher
als zwei Wochen vor Reiseantritt dirfen nur ibernommen werden, wenn auf Frih-
bucherbonus hingewiesen, dem Wirtschaftsministerium Meldung gemacht wird und
die Umsétze aus der geplanten Annahme von Kundengeldern in vollem Umfang ver-
sichert sind.

Anfanger:

Im ersten Jahr einer Veranstaltertatigkeit ist, soweit der Reiseveranstalter nichts
Gegenteiliges beweist, von einem Jahresumsatz von 3.600.000,-- Euro aus der be-
absichtigten Veranstaltertatigkeit auszugehen.

Inhalt des Versicherungsvertrages:

a) Anwendung des Osterreichischen Rechts. Das Versicherungsvertragsgesetz 1958
ist anzuwenden.

b) Dem Reisenden ist ein unmittelbarer Anspruch gegen den Versicherer einzurdu-
men.

c) Der Veranstalter hat die vom Ministerium geforderten Daten bis spatestens 31.
Janner jedes Kalenderjahres an den Versicherer zu erstatten und diesen fur die
Richtigkeit seiner Angaben zu haften.

d) Der Versicherer hat dem Wirtschaftsministerium tiber jede Anderung der Hohe
der Versicherungssumme unverziglich, spatestens jedoch 30 Tage vor deren
Wirksamwerden, Meldung zu erstatten.

e) Die Vertragsdauer hat mindestens 12 Monate zu betragen.
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11.

12.

13.

14.

15.

Informationspflichten des Veranstalters:

Der Veranstalter hat in die von ihm verwendeten detaillierten Werbeunterlagen fol-

gende Angaben deutlich sichtbar aufzunehmen:

a) Die Eintragungsnummer im Veranstalterverzeichnis des Wirtschaftsministeriums

b) Den Versicherer oder die Bank

c) Die Polizzennummer oder die Nummer der Bankgarantie

d) Die Hohe der Ubernahme von Kundengeldern als Anzahlung, als Restzahlung
oder als Vorauszahlung

e) Den Hinweis auf die Teilnahme an einer Versicherungsgemeinschaft, bzw. wenn
nicht, den Hinweis auf die erhdhte Versicherungssumme

f) Den Abwickler mit Name, Adresse, Telefonnummer und Telefaxnummer

g) den Hinweis auf das Erfordernis, samtliche Anspriiche bei sonstigem Anspruchs-
verlust innerhalb von 8 Wochen ab Eintritt der Ereignisse beim Abwickler anzu-
melden

Informationspflichten des Vermittlers:

Der Vermittler hat den Buchenden nachweislich tber die Abdeckung des Risikos
durch den Veranstalter in Kenntnis zu setzen. Bei ausldndischen Veranstaltern ist
der Sitzstaat bekannt zu geben und ob ein Sicherheitssystem besteht oder nicht.

Veranstalterverzeichnis:

Das beim Wirtschaftsministerium eingerichtete Veranstalterverzeichnis hat zu

enthalten:

a) Den Namen des Veranstalters (Firmenwortlaut), die Firmenbuchnummer und ei-
nen ev. Produktnamen, den Standort der Gewerbeberechtigung und die Standor-
te weiterer Betriebsstatten

b) Die Nummer, unter der der Veranstalter in das Veranstalterverzeichnis eingetra-
gen wurde

c) Die Art und Hohe der Abdeckung des Risikos

d) Den Versicherer oder das Bankinstitut

e) Bestehen eines Versicherungsvertrages sowie die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme
an einer Versicherungsgemeinschaft

f) Den Abwickler

g) Ev. Meldung der Ubernahme von Vorauszahlungen von mehr als 20% des Reise-
preises friher als zwei Wochen vor Reiseantritt.

Die Daten sind durch entsprechende Nachweise zu belegen. Liegen die Vorausset-
zungen fur die Eintragung vor, hat das Wirtschaftsministerium dies innerhalb von 4
Wochen dem Veranstalter mitzuteilen und ihm eine Eintragungsnummer zuzuwei-
sen.

Jeweils zum 30. November jedes Kalenderjahres sind die Daten vom Veranstalter
zu aktualisieren.

Auch ein bloR einmaliger VerstoR des Veranstalters gegen die Bestimmungen be-
wirkt, dass er die fir die Austbung des Gewerbes erforderliche Zuverlassigkeit nicht
mehr besitzt.

Wirtschaftskammer Salzburg, Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg,

T 0662/8888-249, F 0662/8888-586, E tourismus@wks.at, www.wks.at/tourismus



	Reisebüro Sicherungsverordnung – die wichtigsten Regelungen 

